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Unbegleitete Minderjährige in vorläufiger und regulärer 
Inobhutnahme
Die Kinder- und Jugendhilfe ist für die Gruppe der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) und für ihr Wohl 
direkt nach Ankunft in Deutschland und für die Zeit danach zuständig. Dies umfasst eine Primärzuständigkeit des Ju-
gendamtes für Erstversorgung, Unterbringung, Betreuung, aber auch eine Förderung dieser Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen. Hierzu werden die unbegleiteten Minderjährigen zunächst vorläufig und im Anschluss an dieses Clearing-
Verfahren nach einem Verteilschlüssel bundesweit durch die Jugendämter in Obhut genommen. Mit den 2017er-Ergeb-
nissen der KJH-Statistik werden nunmehr nicht mehr nur die regulären Inobhutnahmen, sondern auch die vorläufigen 
Inobhutnahmen zahlenmäßig ausgewiesen. Grund genug nicht nur auf sinkende Fallzahlen, sondern auch auf Unter-
scheidungen dieser beiden Formen zu schauen.

Rückgänge bei Inobhutnahmen von UMA

Insgesamt erfasst die KJH-Statistik für das Jahr 2017 
knapp 61.400 Fälle der Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen. Bei mehr als einem Drittel dieser Fälle han-
delt es sich um Inobhutnahmen von unbegleiteten aus-
ländischen Minderjährigen. Zu den 22.492 Fällen gehö-
ren 11.101 sogenannte „vorläufige Inobhutnahmen“ gem. 
§ 42a SGB VIII, die nach einer Änderung des Erhebungs-
instrumentes für die KJH-Statistik 2017 erstmalig seitens 
der Jugendämter gemeldet worden sind, sowie 11.391 
„reguläre Inobhutnahmen“ gem. § 42 Abs. 1 Nr. 3.1 Die 
Zahl der regulären Inobhutnahmen aufgrund der unbe-
gleiteten Einreise eines jungen Menschen ist damit zwi-

1 Aufgrund von Berichten aus der Praxis muss davon ausgegangen 
werden, dass ab Ende 2015 und 2016 einzelne Jugendämter die vor-
läufigen Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII im Rahmen der KJH-
Statistik als Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII gemeldet haben. Das 
Ausmaß dieser Falschmeldungen ist allerdings nicht quantifizierbar.

schen 2016 und 2017 um fast 75% zurückgegangen (vgl. 
Mühlmann i.d.H.).

Damit vollzieht sich auch in der KJH-Statistik eine rück-
läufige Entwicklung bei den Fallzahlen von UMA, die be-
reits seit längerem anhaltend über die Daten des Bundes-
verwaltungsamtes zu beobachten ist (vgl. ausführlicher 
Fendrich/Pothmann/Tabel 2018, S. 54ff.). Dieser Trend 
weist einerseits auf eine Entspannung der Situationen in 
den Kommunen nach einem Ausreizen und zum Teil auch 
Überschreiten der Belastbarkeitsgrenzen der Träger in 
den Jahren 2015 und 2016 hin. Andererseits verdeutlichen 
die aktuellen Entwicklungen auch, dass zuletzt geschaffe-
ne zusätzliche Kapazitäten für die Unterbringung, Betreu-
ung und Versorgung von UMA aktuell oder zumindest in 
naher Zukunft nicht mehr benötigt werden, wenn sich die 
Bedarfslagen insbesondere in Form von steigenden Ein-
reisezahlen nicht wieder ändern sollten. Auch dies deutet 
sich über die aktuellen Befunde der KJH-Statistik zumin-
dest an.

Auch wenn 2016 bundesweit mehr als die Hälfte der Maß-
nahmen UMA betraf, die sich in dieser Darstellung leider 
nicht von anderen Inobhutnahmen unterscheiden lassen, 
müssten diese Unterschiede dennoch Anlass bieten, 
mögliche Gründe näher zu untersuchen: So können diese 
nicht nur auf unterschiedliche Handlungspraktiken im Kin-
derschutz hindeuten, sondern auch von lokalen Beson-
derheiten geprägt sein, die zu einem unterschiedlichen 
Ausmaß des Vorkommens schutzbedürftiger Minderjäh-
riger führen. Beispielsweise scheinen manche Städte be-
sonders „attraktive“ Ziele für nicht nur ausländische, son-
dern auch deutsche Jugendliche darzustellen, die sich 
unbegleitet auf Reisen begeben. Verallgemeinern lässt 
sich dies aber nicht. So stehen beispielsweise den Groß-
städten Hamburg (72 Inobhutnahmen pro 10.000 unter 
18-Jährige), Köln (100), Düsseldorf (122) oder Bremen 
(143) mit jeweils weit überdurchschnittlichen Ergebnissen 
auch Metropolen wie München und Berlin gegenüber, in 
denen im Jahr 2016 nur 24 bzw. 35 Inobhutnahmen pro 
10.000 der unter 18-Jährigen gezählt wurden. In einigen 
grenznahen Gebieten wie beispielsweise dem Landkreis 
Passau oder den Städten Freiburg und Kiel dürften außer-

dem weiterhin die UMA die Gesamtzahl der Inobhutnah-
men im Jahr 2016 entscheidend prägen, auch dies lässt 
sich jedoch nicht verallgemeinern. So wurden beispiels-
weise sowohl im Landkreis als auch der Stadt Rosenheim 
deutlich unterdurchschnittliche Inobhutnahmezahlen zur 
Statistik gemeldet.

Insgesamt verdeutlichen die Regionalergebnisse da-
her vor allem eine Erkenntnis: Auch übergreifende Ent-
wicklungen wie der historische Höchststand der Inob-
hutnahmen im Jahr 2016 prägen sich auf der lokalen 
Ebene derart unterschiedlich aus, dass nicht von den 
Erfahrungen einzelner Jugendämter auf alle Regionen in 
Deutschland geschlossen werden kann. Dies gilt für den 
Bereich der Inobhutnahmen mindestens ebenso wie für 
andere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. KomDat 
1/2018). 
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Vorläufige und reguläre Inobhutnahme: Pro 
Person 2 Fälle

Die Erhebung von Inobhutnahmefällen im Rahmen der 
KJH-Statistik hat sich für das Berichtsjahr 2017 verändert. 
Neu für die Statistik ist die Erfassung der vorläufigen In-
obhutnahmen gem. § 42a SGB VIII. Mit der Gesetzesno-
velle 2015 für eine bessere Betreuung, Versorgung und 
Unterbringung von UMA wurde der bis dahin bekannten 
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII mit der vorläufigen 
Inobhutnahme sowie einem Verfahren zur bundeswei-
ten Verteilung nach §§ 42a ff. SGB VIII eine Maßnahme 
vorgeschaltet. Vor dem Hintergrund der Einführung einer 
bundesweiten Aufnahmepflicht für UMA dient die vorläu-
fige Inobhutnahme der Unterbringung, Versorgung und 
Betreuung des Minderjährigen direkt nach der Einreise 
und vor einer möglichen Verteilung in die Zuständigkeit ei-
nes anderen Jugendamts. Im Rahmen dieser Maßnahme 
erfolgt eine erste Einschätzung des Einzelfalls, die nicht 
zuletzt auch über die Frage von Verteilung oder Nicht-
verteilung des Minderjährigen anhand von gesetzlichen 
Ausschlusskriterien entscheidet (vgl. § 42a SGB VIII). Im 
Anschluss an eine vorläufige Inobhutnahme erfolgt dann 
die reguläre Inobhutnahme durch das Jugendamt.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Ineinandergreifen 
von vorläufiger und regulärer Inobhutnahme wird auch 
über die Ergebnisse der KJH-Statistik deutlich, wenn für 
beide genannte Formen in 2017 annähernd gleich viele 
Fälle gezählt werden (vgl. Abb. 1) und die Verteilungen der 
Fälle nach Alter und Geschlecht nahezu identisch sind.2 
Das heißt: Da im Regelfall auf die vorläufige Inobhutnah-
me nach der Zuweisung der/des UMA die reguläre Inob-
hutnahme folgt, kann davon ausgegangen werden, dass 
für den Großteil der UMA, für welche im Jahr 2017 eine 
vorläufige Inobhutnahme gezählt wurde, auch eine regu-
läre Inobhutnahme folgte. Pro Person dürften also über 
die Statistik zu den Inobhutnahmen in der Regel jeweils 2 
Fälle gezählt werden. Präzise nachweisen ließe sich das 
über die KJH-Statistik aber nur dann, wenn es sich dabei 
um eine Personenstatistik und nicht, wie zurzeit, um eine 
Fallzahlenstatistik handeln würde.3 

2 Die sehr hohe Schnittmenge zwischen vorläufiger und regulärer In-
obhutnahme bei UMA zeigt sich über die Alters- und Geschlechter-
verteilung der UMA in den jeweiligen Fallgruppen. Die Ergebnisse 
für 2017 bestätigen hier die Resultate aus den Vorjahren, wenn das 
Gros der in Obhut genommenen UMA männlich (88%) sowie zu 72% 
(vorläufige Inobhutnahmen) bzw. 74% (reguläre Inobhutnahmen) im 
Alter von 16 oder 17 Jahren ist (vgl. StaBa 2018).

3 Es gibt allerdings Ausnahmen, in denen auf die vorläufige Inobhut-
nahme eines UMA keine reguläre Inobhutnahme folgt – beispielswei-
se bei Familienzusammenführungen oder der Feststellung der Voll-
jährigkeit. In diesen Fällen erfolgt nur die Beendigung der vorläufigen 
Inobhutnahme. Eine weitere Ausnahme ist den Modalitäten der KJH-
Statistik geschuldet: Sofern die vorläufige Inobhutnahme zum Ende 
des Jahres begonnen hat und noch vor dem Jahreswechsel endet, 
wird die anschließende, über den Jahreswechsel hinausgehende re-
guläre Inobhutnahme erst im Folgejahr zur KJH-Statistik nach Ab-
schluss der Maßnahme gemeldet (vgl. StaBa 2018, S. 6).

Abb. 1: Formen der Inobhutnahme (Deutschland; 2017; 
Angaben absolut und in %)
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Kürzere Dauer für vorläufige Inobhutnahmen

Erhebliche Unterschiede zwischen den vorläufigen und 
den regulären Inobhutnahmen zeigen sich bei der Dau-
er der Maßnahmen. Wirft man einen Blick auf die Dauer 
der vorläufigen Inobhutnahmen, so wird deutlich, dass 
der größte Teil der Fälle innerhalb von einer Woche abge-
schlossen ist (40%) (vgl. Abb. 2). Ungefähr derselbe Anteil 
der vorläufigen Inobhutnahmen hat allerdings zusammen-
genommen eine Laufzeit zwischen einer Woche und ei-
nem Monat (39%). Insgesamt rund 21% der vorläufigen 
Inobhutnahmen dauern länger als einen Monat. Grund-
sätzlich sind das kurze Laufzeiten im Vergleich zu den 
regulären Inobhutnahmen. Diese dauern bei UMA in der 
Regel mindestens 1 Woche – lediglich knapp 12% der re-
gulären Inobhutnahmen fallen kürzer aus – und fast jeder 
zweite Fall erstreckt sich sogar über 90 Tage und länger. 

Diese Unterschiede resultieren im Wesentlichen aus 
den gesetzlichen Vorgaben für diese beiden Formen der 
Inobhutnahme. Laut Kinder- und Jugendhilfegesetz muss 
das Jugendamt, welches den/die UMA vorläufig in Obhut 
genommen hat, der nach Landesrecht für die Verteilung 
von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendli-
chen zuständigen Stelle diese vorläufige Inobhutnahme in-
nerhalb von 7 Werktagen mitteilen. Anhand verschiedener 
Kriterien wird ferner entschieden, ob die/der UMA zur Ver-
teilung angemeldet oder von dieser ausgeschlossen wird. 
Hierzu werden vom Gesetzgeber 3 weitere Werktage ein-
geräumt. Handelt ein Jugendamt somit fristgerecht, kann 
es in der Regel bis zu 10 Werktage in Anspruch nehmen. 
Allerdings spätestens nach 4 Wochen sollte die vorläufige 
Inobhutnahme beendet sein. Das erklärt den vergleichs-
weise hohen Anteil von vorläufigen Inobhutnahmen, die 
bereits nach wenigen Tagen wieder beendet sind.

Gleichwohl beinhalten die Angaben auch länger andau-
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ernde vorläufige Schutzmaßnahmen. Dies ist erklärungs-
bedürftig: Zunächst einmal zählt der Gesetzgeber im 
Gegensatz zur KJH-Statistik nur die Werktage. Darüber 
hinaus kann sich die vorläufige Inobhutnahme beispiels-
weise bei der Feststellung des Gesundheitszustandes so-
wie durch eine sich verzögernde Übergabe bzw. einem 
sich hinauszögernden Vollzug des Zuständigkeitswech-
sels zwischen den Jugendämtern verlängern. So wurde 
seitens der Länder für den ersten Bericht der Bundesre-
gierung zur Situation der UMA angegeben, dass nach der 
Abarbeitung der Aufgaben für die vorläufige Inobhutnah-
me zumindest in Einzelfällen noch einmal eine oder mehr 
Wochen für den Zuständigkeitswechsel innerhalb der Ju-
gendämter zusätzlich vergehen können (vgl. Deutscher 
Bundestag 2017, S. 32ff.).

Abb. 2: Dauer von vorläufigen und regulären Inobhutnah-
me von UMA (Deutschland; 2017; Angaben in %) 
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Aufenthaltsort vor vorläufiger Inobhutnahme 
häufig unbekannt

Unbegleitet nach Deutschland eingereiste Minderjährige 
sind in der Regel Jugendliche, die häufig Schreckliches 
erlebt haben sowie physisch und psychisch stark belastet 
sind (vgl. Deutscher Bundestag 2018, S. 21ff.). Weder die 
Flucht noch die Erlebnisse auf dem Weg nach Deutschland 
können über eine amtliche Statistik (inkl. der KJH-Statistik) 
erfasst werden. Gleichwohl wird im Rahmen der Inobhut-
nahmen nach dem vorherigen Aufenthaltsort auch für die 
nach Deutschland unbegleitet eingereisten Kinder und Ju-
gendlichen gefragt. Die hierfür zur Verfügung stehenden 
Kategorien wurden allerdings nicht speziell für den Fall 
einer unbegleiteten Einreise entwickelt, sondern eher für 
Fälle, bei denen beispielsweise der/die Jugendliche vom 
elterlichen Zuhause weggelaufen ist oder das Jugendamt 
wegen einer offensichtlichen Kindeswohlgefährdung das 
Kind aus der Familie genommen hat. Daher müssen die 
im Rahmen der KJH-Statistik bei UMA angegebenen Ka-
tegorien vor dem Hintergrund der Lebensumstände dieser 
jungen Menschen interpretiert werden (vgl. Abb. 3):

Für die unbegleitet eingereisten Minderjährigen wird von 
den Antwortmöglichkeiten der Statistik am häufigsten sei-
tens der Jugendamtsmitarbeiter/-innen ein Aufenthalt „an 
einem unbekannten Ort“ ausgewählt – immerhin in 2 von 
3 Fällen (vgl. Abb. 3). Diese Angabe ist gut mit der Flucht 
der Jugendlichen in Übereinstimmung zu bringen.

Knapp 14% der UMA hatten unmittelbar vor der vor-
läufigen Inobhutnahme keine feste Unterkunft, was ange-
sichts der vorangegangenen Fluchtsituation sicherlich ein 
nachvollziehbares Ergebnis darstellt. In 11% der Fälle wer-
den für die UMA allerdings auch Eltern bzw. Elternteile als 
vorheriger Aufenthaltsort angegeben. Diese Angabe zielt 
möglicherweise auf die Situation im Herkunftsland, also 
vor der Flucht ab. Ferner könnte damit auch eine Station 
während der Flucht, nämlich bevor der oder die Minder-
jährige von den Eltern bzw. dem noch verbliebenen Eltern-
teil getrennt worden ist, gemeint sein.

Der Aufenthalt bei einer anderen erwachsenen Person, 
wie Großeltern, Verwandten, einer Pflegefamilie oder einer 
sonstigen Person, wird hingegen nur in 3% aller vorläufi-
gen Inobhutnahmen angegeben – ein möglicherweise ge-
ringerer Anteil als man angesichts der Diskussion um die 
sogenannten „begleiteten Unbegleiteten“ hätte vermuten 
können (vgl. Abb. 3). Schließlich weist die Statistik noch 
rund 6% der Fälle vorläufiger Inobhutnahmen aus, bei de-
nen der UMA vorher in einem Heim oder einer betreuten 
Wohnform gelebt hat – hierunter dürften insbesondere 
auch Gemeinschaftsunterkünfte fallen.

Abb. 3: Aufenthaltsorte vor der vorläufigen Inobhutnahme 
von UMA (Deutschland; 2017; Angaben in %)

Eltern(-teil)

Verwandte, sonstige
Personen

Heim, betreute
Wohnform
Sonstiges1

Ohne feste
Unterkunft

Unbe-
kannter
Ort

11,3

3,3

6,1

13,9

64,6

N = 11.101
1 Sonstiges: Krankenhaus (nach der Geburt), Wohngemeinschaft, 
eigene Wohnung
Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Vorläufige 
Schutzmaßnahmen; 2017; eigene Berechnungen

Von der vorläufigen in die reguläre 
Inobhutnahme und später in die Hilfen zur 
Erziehung

Der Gesetzgeber gibt vor, dass sich an die vorläufige eine 
reguläre Inobhutnahme anschließt. Weit weniger vorge-
zeichnet als das Ende einer vorläufigen Inobhutnahme ist 
hingegen das Ende einer regulären Inobhutnahme und die 
damit verbundene nächste Station für den jungen Men-
schen. Auch wenn dieser Übergang über die KJH-Statis-
tik nur unzureichend erfasst wird, ergeben sich gleichwohl 
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einige Hinweise aus den Daten4: In den meisten Fällen 
endet die reguläre Inobhutnahme mit der Einleitung einer 
erzieherischen Hilfe außerhalb des Elternhauses (35%). Es 
ist zu vermuten, dass damit anschließende Hilfen im Rah-
men von Heimerziehung oder Vollzeitpflege inklusive der 
Unterbringung in Gastfamilien gemeint sind. Ähnlich hoch 
ist der Anteil der Fälle mit einer anschließenden sonstigen 
stationären Hilfe (31%). Vermutlich werden sich hinter die-
sen Angaben der Jugendämter zur Statistik ebenfalls Hei-
munterbringungen verbergen, aber darüber hinaus fallen 
hierunter zumindest typologisch auch Einrichtungen des 
Jugendwohnens, aber auch Gemeinschaftsunterkünfte für 
Flüchtlinge bzw. Asylbewerber/-innen. Für letztgenannte 
Konstellationen könnten die Jugendämter aber auch „kei-
ne anschließende Hilfe“ im Rahmen der Statistik angeben 
– immerhin entfallen knapp 18% der abgeschlossenen re-
gulären Inobhutnahmen von UMA in diese Kategorie (vgl. 
Abb. 4).

4 Es ist bei den in der KJH-Statistik hierfür vorgesehenen Merkmalsaus-
prägungen zusätzlich zu beachten, dass die Passgenauigkeit auf die 
Situation einer/eines UMA nach Ende einer Inobhutnahme nicht oder 
zumindest nur teilweise gegeben ist (vgl. auch Fendrich/Pothmann/
Tabel 2018, S. 58f.).

Abb. 4: Anschlussmaßnahmen an reguläre Inobhutnah-
men von UMA (Deutschland; 2017; Angaben in %)
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Rückkehr zu dem/der
Personensorgeberechtigten

Rückkehr in die
Pflegefamilie oder das Heim

Übernahme durch
ein anderes Jugendamt

Einleitung einer
ambulanten Hilfe zur Erziehung

Einleitung einer erzieherischen
Hilfe außerhalb des Elternhauses

Sonstige stationäre Hilfe

Keine anschließende Hilfe

3,5

1,6

9,0

5,7

34,5

30,8

17,8

N = 11.391; Mehrfachnennungen möglich
Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Vorläufige 
Schutzmaßnahmen; 2017; eigene Berechnungen

Weitere Konstellationen nach einer regulären Inobhutnah-
me fallen quantitativ weitaus weniger ins Gewicht als die 



November 2018    Heft Nr.  2 / 18   21. Jg.
19

Vom Kinderrecht zur Kennzahl – Entwicklung von Kinderrechte-Indikatoren mit der KJH-Statistik

Vom Kinderrecht zur Kennzahl – Entwicklung von 
Kinderrechte-Indikatoren mit der KJH-Statistik
Im April 2019 muss Deutschland seinen 5. und 6. Staatenbericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (VN-
KRK) an die Vereinten Nationen übermitteln. Um die Umsetzung einschätzen zu können, benötigen die Mitglieder des 
zuständigen Ausschusses weitreichende Informationen, die in einem Bericht zusammengefasst und konzentriert werden 
sollen. Im Anschluss an den letzten Staatenbericht ist Deutschland dazu aufgefordert worden, Indikatoren für ein Moni-
toring zur Umsetzung der Kinderrechte zu entwickeln. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Ausschuss 
darin ein hohes Potenzial sieht, ein besseres Bild über die Entwicklungen und die aktuelle Situation in Deutschland zu 
erhalten, um auf dieser Grundlage beispielsweise positive Entwicklungen oder Defizite identifizieren zu können.
Für die Umsetzung eines solchen Monitorings ist neben der Indikatorenentwicklung die Verfügbarkeit von Daten zentral 
für die Berichterstattung über die Umsetzung der Kinderrechte in einem Land. Hierfür ist es notwendig, die Situation 
aller in Deutschland lebenden Kinder darzustellen, Vergleiche zwischen verschiedenen Gruppen, die potenziell benach-
teiligt sein können, zu präsentieren sowie zeitliche Entwicklungen abzubilden. Qualitative Studien oder Erhebungen mit 
verhältnismäßig kleinen Fallzahlen können diesen Anforderungen in aller Regel nicht entsprechen und helfen daher 
nur selten weiter. Hingegen können amtliche Daten, bei denen zumeist Vollerhebungen in regelmäßigen Abständen 
durchgeführt werden, diese Kriterien besser erfüllen. Allerdings werden diese nicht mit dem Fokus auf die Umsetzung 
der Kinderrechte erhoben, sodass zu fragen bleibt, welchen Beitrag die amtlichen Daten – im Speziellen die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) – zu einem Kinderrechte-Monitoring beitragen können. Vor diesem Hintergrund wer-
den im Beitrag Schritte einer Entwicklung von Kinderrechte-Indikatoren beschrieben und am Beispiel des „Rechts auf 
Bildung“ im frühkindlichen Bereich das Potenzial der amtlichen Statistik zur Kindertagesbetreuung diskutiert.

Internationale Empfehlungen zur Entwicklung 
von Menschenrechtsindikatoren

In seinem „Handbuch zu Menschenrechtsindikatoren“ 
empfiehlt das Hochkommissariat für Menschenrechte 
der Vereinten Nationen (Office of the High Commissioner 
for Human Rights – OHCHR 2012) zur Entwicklung von 
Menschenrechtsindikatoren – unter die die Kinderrech-

te eingeordnet werden – ein mehrschrittiges Verfahren, 
das ausführlich beschrieben wird. Im ersten Schritt der 
Indikatorenentwicklung soll das jeweilige Menschenrecht 
unter Hinzunahme aller relevanter völkerrechtlicher Verträ-
ge erschöpfend gelesen und mit Expert(inn)en diskutiert 
werden, um dazu jeweils etwa 4 bis 5 sogenannte „Attri-
bute“ zu identifizieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Kombination aus Attributen so gewählt werden sollte, 

bisher genannten. Da wären beispielsweise Übernamen 
durch ein anderes Jugendamt mit 9% oder auch ambulan-
te Hilfen mit nicht ganz 6% – letztgenannte Unterstützung 
kann beispielsweise für junge Menschen kurz vor oder 
nach Erreichen der Volljährigkeit einen geeigneten Kom-
promiss zwischen Selbstständigkeit und einer weiteren 
sozialpädagogischen Begleitung durch die Kinder- und 
Jugendhilfe darstellen. Dass UMA im Anschluss an die 
reguläre Inobhutnahme zu ihren Eltern bzw. zu dem oder 
der Personensorgeberechtigen zurückkehren, kommt nur 
in knapp 4% der Fälle vor und ist somit eher untypisch 
(vgl. Abb. 4). Hierunter fallen auch Familiennachzüge oder 
auch Familienzusammenführungen, ohne dass diese al-
lerdings auf diesem Wege in der amtlichen Statistik voll-
ständig erfasst werden können.

Fazit 

Die zusätzliche Erhebung der vorläufigen Inobhutnahmen 
im Rahmen der KJH-Statistik ermöglicht eine zuverlässi-
gere Bestimmung der Zahl unbegleitet eingereister Min-
derjähriger pro Jahr über die KJH-Statistik. Für das Jahr 
2017 sind dies rund 11.100, also nicht einmal 1.000 pro 
Monat. Ferner wird über dieses zusätzliche Datum die 
jährliche Leistungsbilanz der Jugendämter auf Grundlage 
der KJH-Statistik um eine zumindest in den letzten Jahren 
wichtige Aufgabe ergänzt. Die differenzierte Erfassung 

der vorläufigen und der regulären Inobhutnahme schafft 
aber auch Klarheit bei den auskunftgebenden Jugendäm-
tern, die Ende 2015 und im Jahr 2016 zumindest vereinzelt 
im Rahmen der Erhebung zu den Inobhutnahmen fälsch-
licherweise auch vorläufige Inobhutnahmen mitgemeldet 
haben. 

Die Ergebnisse von vorläufiger und regulärer Inobhut-
nahme selber zeigen einige Gemeinsamkeiten auf. Die-
se sind im Falle von Alter oder auch Geschlecht wenig 
überraschend, da es sich größtenteils um eine identische 
Personengruppe handeln dürfte. Darüber hinaus werden 
aber auch wichtige Unterschiede der beiden Inobhutnah-
meformen deutlich. Dies gilt insbesondere für die Dauer, 
aber auch für die anschließenden Hilfen bzw. Unterstüt-
zungsformen. Hier belegt die Statistik empirisch die vom 
Gesetzgeber angelegten Differenzen zwischen diesen 
beiden Formen der Inobhutnahme. Zumindest deutet sich 
darüber an, dass diese Daten der KJH-Statistik auch bei 
der Evaluation des Gesetzes zur Verbesserung der Unter-
bringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter aus-
ländischer Kinder und Jugendlicher im Jahre 2020 von 
Relevanz sind und damit die KJH-Statistik gemäß ihres 
gesetzgeberischen Auftrags Möglichkeiten eröffnet, die 
Auswirkungen und die Umsetzung von Bestimmungen 
des SGB VIII empirisch zu beobachten.

Elena Kiepe/Jens Pothmann
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dass sie sich nicht mit den Attributen für ein anderes Men-
schenrecht überschneidet – worin jedoch teilweise eine 
besondere Herausforderung besteht. Ein Attribut sollte 
also exklusiv für ein Menschenrecht genutzt werden. Ziel 
sollte es weiterhin sein, Attribute für Menschenrechte so 
zu formulieren, dass sie in ihrer Kombination den Kern des 
normativen Inhaltes reflektieren und es somit erleichtern, 
geeignete Indikatoren zu finden.1 Diese Schritte sind für 
jeden Staat landesspezifisch zu vollziehen, da soziale, 
politische und wirtschaftliche Entwicklungen zu beachten 
sind und ein internationales Ranking nicht angestrebt wird, 
das eine universelle Vergleichbarkeit erfordern würde.

Beim Versuch, diese Forderungen für das Recht auf Bil-
dung, das in Art. 28 VN-KRK verankert ist, umzusetzen, 
werden bereits aus dem Wortlaut des Artikels zentrale Be-
reiche sichtbar, die als Attribute zu verstehen sind. Dabei 
handelt es sich um die Grundschulbildung, die Bildung in 
allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Hochschul-
bildung sowie die Bildungs- und Berufsberatung. Diese 
Aufzählung wird jedoch nicht als abschließend begriffen. 
Daneben wird oft auch die frühkindliche Bildung in Kinder-
tagesbetreuungsangeboten zum Recht auf Bildung zuge-
ordnet, sodass diese als weiteres Attribut für dieses Recht 
identifiziert werden kann. 

Mit Blick auf die deutsche Situation wäre darüber hin-
aus zu diskutieren, ob außerschulische Bildungs- und Be-
treuungsangebote oder die Kinder- und Jugendarbeit als 
weitere Attribute berücksichtigt werden sollten, da diese 
in Deutschland keinen unerheblichen Stellenwert bei den 
bereitgestellten Bildungsangeboten für Kinder haben. 

Im Weiteren kann die Entwicklung der Kinderrechte-In-
dikatoren aufgrund der inhaltlichen Breite des Rechts auf 
Bildung nicht für alle Attribute durchgeführt werden, so-
dass dies beispielhaft anhand des Attributs frühkindliche 
Bildung vorgenommen wird. 

Analyseraster zur Umsetzung des Rechts auf 
Bildung

Hinsichtlich der Entwicklung eines indikatorenbasierten 
Berichtswesens zur Überprüfung der Umsetzung des 
Rechts auf Bildung sind bereits einige Anstrengungen er-
folgt. Dabei wurde das sogenannte „4A-Schema“ für die 
englischen Begriffe availability, accessibility, acceptabili-
ty, adaptability, die mit Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, An-
nehmbarkeit und Adaptierbarkeit übersetzt werden, ent-
wickelt. Auf UN-Ebene hat sich dieses durchgesetzt (vgl. 
Niendorf/Reitz 2016, S. 20). Dies lässt sich auch für die 
frühkindliche Bildung darstellen (vgl. Tab. 1).

1 Die normative Prüfung der Kinderrechtskonvention wurde im Vorfeld 
dieses Beitrags ohne Menschenrechtsexpert(inn)en vorgenommen. 
Die Darstellung ist stattdessen vielmehr als Vorschlag zu verstehen, 
die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) in die 
Diskussion einzubeziehen, zu dem dann relevante Expert(inn)en hin-
zugezogen werden.

Tab. 1: 4A-Schema zum Recht auf Bildung für das Attri-
but frühkindliche Bildung

Verfügbarkeit 
(availability)

Zugänglichkeit 
(accessibility)

Annehmbarkeit 
(acceptability)

Adaptierbarkeit 
(adaptability)

Bildungseinrich-
tungen und be-
nötigte Ressour-
cen müssen in 
ausreichendem 
Maße zur Verfü-
gung stehen und 
funktionsfähig 
sein (kontextab-
hängig)

Formale und 
faktische 
Nichtdiskriminie-
rung, physische 
Zugänglichkeit 
sowie wirtschaft-
liche Zugäng-
lichkeit: Bildung 
muss für alle 
erschwinglich 
sein (kostenlose 
Grundbildung)

Form und Inhalt 
von Bildung 
müssen auf die 
Bedürfnisse und 
Lebenslagen 
der Kinder/ 
Eltern abge-
stimmt sein (d. 
h. relevant, kult.
angemessen, 
hochwertig). 
Die in den UN-
Konventionen 
festgelegten Bil-
dungsziele sind 
zu beachten.

Bildung muss 
flexibel sein: Sie 
muss sich an 
gesellschaftliche 
Veränderun-
gen anpassen 
sowie an die 
Bedürfnisse der 
Lernenden, die 
von vielfälti-
gen sozialen 
und kulturellen 
Gegebenheiten 
geprägt sind. 

Anzahl der  
Einrichtungen

Nichtdiskrimi-
nierung von 
Einzelpersonen 
oder Gruppen

An Bedürfnisse 
und Lebensla-
gen der Kinder 
und Eltern 
angepasste 
Bildungspläne 
und Förderme-
thoden

Berücksichti-
gung bei der 
Förderung, 
dass jedes 
Kind besonde-
re Interessen, 
Fähigkeiten und 
Förderbedürfnis-
se hat 

Ausstattung der 
Einrichtung, z.B. 
Sanitäranlagen, 
Außengelände, 
Ruheräume, 
sowie Materi-
alien für päd. 
Angebote

Physische 
Zugänglichkeit 
(z.B. Entfernung 
der Einrichtung 
vom Wohnort)

Personelle 
Ressourcen inkl. 
deren Qualifi-
kation

Wirtschaftliche 
Zugänglichkeit 

Quelle: Niendorf/Reitz 2016, S. 20ff.; eigene Beispiele für das Attribut 
frühkindliche Bildung

Hinsichtlich der Verfügbarkeit stehen Fragen nach einem 
ausreichenden Angebot sowie der materiellen und perso-
nellen Ausstattung der Einrichtungen im Fokus. Bei der Zu-
gänglichkeit geht es um die Prüfung des uneingeschränk-
ten Zugangs aller Kinder zu den Bildungsangeboten. Hier 
stehen sowohl der Zugang aller Kinder – unabhängig von 
ihrer Herkunft oder individueller Merkmale – im Zentrum 
als auch die physische Zugänglichkeit – beispielswei-
se hinsichtlich der Erreichbarkeit der frühkindlichen Bil-
dungsangebote – und die wirtschaftliche Zugänglichkeit 
mit Blick auf mögliche finanzielle Hürden. 

Bei beiden Bereichen deutet sich bereits an, dass 
durch die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-
Statistik) ein Beitrag zur Berichterstattung zur Umsetzung 
des Rechts auf Bildung – und konkret für das Attribut 
frühkindliche Bildung – geleistet werden kann, so z.B. mit 
Blick auf die Anzahl der Kitas in Deutschland und deren 
personelle Ausstattung. Für die beiden Bereiche Annehm-
barkeit und Adaptierbarkeit ist dies anders zu bewerten. 
Hierbei geht es vor allem um die Methoden, die für die Bil-
dungsförderung genutzt werden (Annehmbarkeit) sowie 
um die Inhalte der Förderung, die unter anderem an den 
Menschen- und Kinderrechten ausgerichtet sein sollen 
(Adaptierbarkeit). Da in der KJH-Statistik keine Merkmale 
zu den Bildungsinhalten und -prozessen erhoben werden, 
sind hierfür andere Erhebungen und teilweise auch ande-
re methodische Zugänge zu nutzen.
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Vom Attribut zu den Indikatoren

Im nächsten Schritt sind entsprechend des OHCHR für 
jedes Attribut Indikatoren zu entwickeln. Diese Indikatoren 
werden in quantitative und qualitative sowie objektive und 
subjektive Indikatoren unterschieden. Daraus ergeben 
sich 4 Kategorien von Indikatoren: quantitativ-objektive, 
quantitativ-subjektive, qualitativ-objektive und qualitativ-
subjektive. Daten aus der KJH-Statistik können dabei in 
die Kategorie der quantitativ-objektiven Indikatoren ein-
geordnet werden, da diese in quantitativer Form auf Fak-
ten und Merkmalen basieren, die direkt beobachtbar und 
verifizierbar sind. Ein Set aus Indikatoren, das ein Men-
schenrecht messbar machen soll, besteht bestenfalls aus 
Indikatoren aus allen Kategorien.

Neben dieser Kategorisierung werden Menschenrechts-
indikatoren grundsätzlich in sogenannte „Struktur-, Pro-
zess- und Outcome-Indikatoren“ unterschieden, wodurch 
darauf abgezielt wird, in dem Berichtswesen zur Umset-
zung von Kinderrechten sowohl die Maßnahmen und An-
strengungen eines Staates als auch dessen Ergebnis zu 
beobachten sowie den Fortschritt bei der Umsetzung der 
Kinderrechte bewerten zu können.

Unter Strukturindikatoren werden dabei konstitutionel-
le und institutionelle Rahmenbedingungen verstanden, 
die durch den Staat gestaltet werden, um das jeweilige 
Recht umzusetzen und zu sichern. Hierbei sei vor allem 
an Gesetze, Verordnungen u.Ä. gedacht – auch an sol-
che Gesetze, die die völkerrechtlichen Standards in natio-
nales Recht überführen. Zudem können Vorhaben, die in 
einem Koalitionsvertrag festgeschrieben sind, als Struktur-
indikatoren genutzt werden. Dabei handelt es sich zwar 
zunächst um Absichtserklärungen, die noch keine konkre-
ten Maßnahmen einleiten. Allerdings sind darin Ziele for-
muliert, die sich eine Regierung gesetzt hat. Von dieser 
Möglichkeit wird auch regelmäßig Gebrauch gemacht. So 
wurde beispielsweise im letzten Staatenbericht benannt, 
dass im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden ist, 
dass ein Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht wer-
den soll (vgl. BMFSFJ 2010, S. 56). Diese Rahmenbedin-
gungen sind die Basis für die tatsächlichen Maßnahmen, 
die ein Staat treffen kann und will. 

Zur Darstellung und Analyse der Strukturindikatoren 
sind vor allem Methoden wie Dokumentenanalysen zu 
verwenden. Die KJH-Statistik kann dazu keinen Beitrag 
leisten. 

Prozessindikatoren – als zweite Art von Indikatoren – 
sollen zeigen, welche Maßnahmen konkret seitens des 
Staates getroffen werden, die geltenden Zusagen hin-
sichtlich der Umsetzung der Kinderrechte in Ergebnisse 
umzuwandeln. Sie bilden so weit wie möglich die Verbin-
dung zwischen den Absichten eines Staates und den Er-
gebnissen der Maßnahmen, also dem Outcome. Prozess-
indikatoren haben den Vorteil, dass sie Veränderungen 
sensibler als Outcome-Indikatoren aufzeigen können. Zu-
dem tragen sie dazu bei, dass beobachtet werden kann, 
inwieweit der Staat seinen Verpflichtungen nachkommt, 
das jeweilige Menschenrecht zu respektieren, zu schüt-
zen oder zu erfüllen.

In der Umsetzung im Rahmen des Berichtswesens kön-
nen beispielsweise bestehende nationale Aktionspläne 
und Programme dargestellt werden, aber auch der Ein-
satz finanzieller Mittel für Maßnahmen, die der Umsetzung 
der Kinderrechte dienen. Für das Attribut frühkindliche 
Bildung kann konkret anhand der KJH-Statistik unter an-
derem dargestellt werden, welche Ausgaben für die Kin-
dertagesbetreuung getätigt werden, wie viele personelle 
Ressourcen für die frühkindlichen Bildungsangebote zur 
Verfügung gestellt werden und welche Qualifikation das 
Personal hat.

Hinsichtlich der Ausgaben für die frühkindlichen Bil-
dungsangebote lässt sich für den Berichtszeitraum des 
aktuellen Staatenberichts beobachten, dass die öffentli-
chen Ausgaben für die laufenden Betriebsausgaben für 
Kindertageseinrichtungen zwischen 2010 und 2016 von 
16,0 auf 26,3 Mrd. EUR gestiegen sind (vgl. KomDat 1/18, 
S. 9f.), sodass eine deutliche Erhöhung der Ausgaben 
stattgefunden hat. Diese deutet darauf hin, dass Verände-
rungen im System der frühkindlichen Bildung erfolgt sind. 
Da es sich allerdings nicht um differenziert ausgewiesene 
Ergebnisse handelt, kann damit nicht aufgezeigt werden, 
in welche Bereiche aus dem 4A-Schema die zusätzlichen 
Mittel geflossen sind, d.h., ob damit vor allem Anstrengun-
gen hinsichtlich der Verfügbarkeit, der Zugänglichkeit, der 
Annehmbarkeit oder der Adaptierbarkeit erfolgt sind oder 
ob in alle Bereiche gleichermaßen zusätzliche Mittel ge-
flossen sind.

Daneben kann hinsichtlich der Verfügbarkeit – und hier 
im Speziellen der Ausstattung der Angebote – der Per-
sonalschlüssel in Kindertageseinrichtungen als ein wei-
terer Indikator untersucht werden. Dabei handelt es sich 
um eine standardisierte rechnerische Größe, die ausweist, 
wie viele betreute Kinder (umgerechnet in Ganztagsbe-
treuungsäquivalente) auf eine Person (umgerechnet auf 
ein Vollzeitbeschäftigungsäquivalent) in einer Gruppe 
kommen. Dementsprechend wird nicht die reale Face-
to-Face-Situation während des Kita-Alltags abgebildet, 
sondern welche personellen Ressourcen pro Gruppe den 
betreuten Kindern gegenüberstehen. Im Jahr 2017 lag der 
Personalschlüssel in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren 
im Mittel bei 1 zu 4,0, was bedeutet, dass rechnerisch 
eine vollzeittätige Person für 4 ganztagsbetreute Kinder 
zuständig war. Seit 2012 – dem Jahr, für das erstmals ver-
gleichbare Berechnungen durchgeführt werden können – 
lag dieser noch bei 1 zu 4,5, sodass sich die personelle 
Ausstattung für unter 3-Jährige leicht verbessert hat (vgl. 
auch KomDat 1/17, S. 14). 

Outcome-Indikatoren – als dritte Art von Indikatoren – 
zeigen schließlich an, inwieweit das untersuchte Kinder-
recht in einem bestimmten Kontext umgesetzt werden 
konnte. Dementsprechend dient es dazu, das Ergebnis 
der Anstrengungen zur Umsetzung der Kinderrechte ab-
zubilden. Hierbei sei u.a. an die Inanspruchnahmequote 
frühkindlicher Bildungsangebote gedacht. 

Auch hierzu kann die KJH-Statistik für das Attribut der 
frühkindlichen Bildung einen Beitrag leisten, da sie aus-
gewählte Merkmale zu allen Kindern und tätigen Perso-
nen in der Kindertagesbetreuung enthält. Damit lässt sich 
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beispielsweise abbilden, dass zwischen 2010 und 2017 
ein massiver Ausbau der Angebote der Kindertagesbe-
treuung stattgefunden hat. Besuchten 2010 noch rund 
470.000 unter 3-Jährige ein Kindertagesbetreuungsan-
gebot, waren es 2018 bereits nahezu 790.000 Kinder, 
sodass etwa 320.000 zusätzliche Plätze für unter 3-Jäh-
rige geschaffen wurden. Und auch bei den Kindern zwi-
schen 3 Jahren und dem Schuleintritt kam es im gleichen 
Zeitraum zu einem Anstieg der belegten Plätze um fast 
170.000 (vgl. Schilling i.d.H.). 

Dieser Anstieg zeigt zwar, dass staatliche Anstrengun-
gen getroffen wurden, allerdings bleibt anhand der KJH-
Statistik unklar, ob allen Kindern ein Platz zur Verfügung 
gestellt werden konnte, deren Eltern dieses freiwillige An-
gebot in Anspruch nehmen wollten, und damit jedem Kind 
das Recht auf frühkindliche Bildung gewährt wurde.

Querschnittsindikatoren

In der Kinderechtskonvention gibt es daneben 4 Rechte, 
die als Leitprinzipien (Englisch: general principles, cross-
cutting norms) gelten. Zu ihnen gehören neben der Nicht-
diskriminierung (Art. 2 VN-KRK), der Vorrang des Kindes-
wohls (Art. 3 VN-KRK), das Recht auf Entwicklung (Art. 6 
VN-KRK) und das Recht auf Berücksichtigung der Mei-
nung des Kindes (Art. 12 VN-KRK). Um zu beobachten, 
ob diese erfüllt werden, wird anders als bei den weiteren 
Menschenrechten nicht unmittelbar auf eine (Nicht-)Dis-
kriminierung insgesamt abgezielt, sondern analysiert, ob 
das Nichtdiskriminierungsgebot für ein bestimmtes Men-
schenrecht erfüllt ist. So kann beispielsweise das Ausmaß 
der Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung bezogen auf das Recht auf Bildung beurteilt 
werden oder danach gefragt werden, welche Möglich-
keiten der Mitbestimmung es für Kinder hinsichtlich des 
Rechts auf Bildung gibt. Um dies bei der Betrachtung der 
Indikatoren zu berücksichtigen, sind die Indikatoren je-
weils auch dahingehend darzustellen. 

Im Bereich der Bildung und im Speziellen für das Attri-
but frühkindliche Betreuung können Querschnitts-Kinder-
rechte wie das Diskriminierungsverbot aufgenommen wer-
den, indem die Variablen der Indikatoren beispielsweise 
nach regionalen Unterschieden (z.B. im Ost-West- oder im 
Ländervergleich) oder nach Diskriminierungsmerkmalen 
(z.B. differenziert für Kinder mit und ohne Migrationshin-
tergrund oder für Kinder mit und ohne Behinderung) ab-
gebildet werden – Letzteres zumindest mittelbar über das 
Merkmal der Eingliederungshilfen. 

Für ein Berichtswesen zur Umsetzung der Kinderrech-
te in Deutschland zeigen sich auch hier Potenziale in der 
KJH-Statistik. So lässt sich beispielsweise der Prozessin-
dikator „personelle Ausstattung in Kindertageseinrichtun-
gen“ differenziert nach Ländern und hinsichtlich des An-
teils der Kinder mit Behinderung, die Eingliederungshilfe 
erhalten, beobachten (vgl. Tab. 2).

Tab. 2: Personalschlüssel für Einrichtungen mit Gruppen 
mit Kindern mit Behinderung, die Eingliederungshilfe er-
halten (Länder; 2017; Angaben der Ganztagsbetreuungs-
äquivalente bezogen auf ein Vollzeitäquivalent, Median)

Länder

Gruppen mit Kindern mit Behin-
derung, die Eingliederungshilfe 

erhalten, …

bis zu einem 
Anteil von 10%

mit einem Anteil 
von mehr als 

10%
Median (Vollzeitbeschäftigungs-

äquivalent : Ganztagsinanspruch-
nahmeäquivalente)

Deutschland 7,2 5,6
Westdeutschland 6,9 4,9
Ostdeutschland m. BE 8,9 7,9
Baden-Württemberg 6,7 5,1
Bayern 6,7 4,4
Berlin 7,4 7,0
Brandenburg 9,6 7,5
Bremen 6,5 5,8
Hamburg 6,5 5,4
Hessen 7,0 5,5
Mecklenburg-Vorp. 9,9 9,0
Niedersachsen 5,2 4,0
Nordrhein-Westfalen 6,9 5,5
Rheinland-Pfalz 7,3 3,8
Saarland 8,7 6,2
Sachsen 10,3 9,2
Sachsen-Anhalt 9,3 6,9
Schleswig-Holstein 7,1 5,6
Thüringen 8,8 6,7

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Kinder und 
tätige Personen in Kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderter 
Kindertagespflege; 2017; eigene Berechnungen

Sichtbar wird, dass je höher in einer Gruppe der Anteil 
an Kindern mit Behinderung ist, die Eingliederungshilfe er-
halten, umso mehr personelle Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden. Das bedeutet, Kindern mit Behinderung, 
die Eingliederungshilfe erhalten, wird eine bessere perso-
nelle Ausstattung als Kindern ohne Behinderung zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Per-
sonalschlüssel zwischen den Ländern deutlich variieren. 
So lag der Personalschlüssel in Gruppen mit einem Anteil 
von bis zu 10% an Kindern mit Behinderung, die Einglie-
derungshilfe erhalten, in Niedersachsen bei 1 zu 5,2, wäh-
rend dieser in Sachsen bei 1 zu 10,3 lag. Diese enorme 
Spanne bei den Personalschlüsseln zeigt, dass die per-
sonelle Ausstattung für Kinder mit Behinderung, die Ein-
gliederungshilfe erhalten, regional sehr unterschiedlich ist 
und somit unter anderem von ihrem Wohnort abhängig ist. 
Anzunehmen ist daher, dass das Recht auf Bildung hin-
sichtlich des Attributs frühkindliche Bildung bei Kindern 
mit Behinderung, die Eingliederungshilfe erhalten, nicht 
überall in gleicher Weise umgesetzt wird.

Für die Kinder mit Migrationshintergrund lässt sich über 
die amtliche Statistik zusätzlich zur personellen Ausstat-
tung beispielsweise auch der Outcome-Indikator „Inan-
spruchnahme“ beobachten. Die entsprechende Quote 
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Abb. 1: Kinder mit Migrationshintergrund, die Kindertagesbetreuungsangebote nutzen, nach Altersgruppen (Deutsch-
land; 2009 bis 2017; Angaben in %)
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von Kindern mit Migrationshintergrund kann dabei der 
Quote von Kindern ohne Migrationshintergrund gegen-
übergestellt werden (vgl. Abb. 1).

Für den Zeitraum 2009 bis 2017 zeigt sich dabei für 
die Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, dass der Anteil der 
Kinder mit Migrationshintergrund, die frühkindliche Bil-
dungsangebote nutzen, zwischen 2009 und 2015 von 
84% auf 90% gestiegen ist. In den beiden folgenden Jah-
ren ging die Inanspruchnahmequote wieder auf den Wert 
im Jahr 2009 zurück. Dies kann mehrere Gründe haben. 
Zwischen 2015 und 2016 fand eine Umstellung innerhalb 
der Statistik statt. Die älteren Ergebnisse könnten leicht 
überschätzt sein (vgl. dazu ausführlicher KomDat 3/15, S. 
14ff.), sodass die Veränderungen geringer wären als ab-
gebildet. Weiterhin hat in den Jahren 2015 und 2016 eine 
überdurchschnittlich hohe Zuwanderung von Familien 
mit jungen Kindern stattgefunden, sodass der Anteil der 
Kinder mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung ge-
stiegen ist. Gleichzeitig haben diese Kinder aber in aller 
Regel nicht sofort nach ihrer Einreise ein frühkindliches 
Bildungsangebot besucht – beispielsweise weil sich die 
Familien zunächst in ihrer neuen Umgebung einfinden und 
die hier gängigen Strukturen kennenlernen mussten, weil 
sie sogenannte „Brückenangebote“ genutzt haben, weil 
keine Plätze in frühkindlichen Bildungsangeboten verfüg-
bar waren oder weil die Eltern diese Angebote nicht nut-
zen mochten. 

Die Ergebnisse zeigen zwar, dass die Mehrzahl der Kin-
der zwischen 3 und 5 Jahren ein frühkindliches Bildungs-
angebot in Anspruch nimmt, allerdings gibt es einen deut-
lichen Unterschied zwischen den Kindern mit und ohne 
Migrationshintergrund von derzeit 14 Prozentpunkten. Bei 
den unter 3-Jährigen ist diese Differenz sogar noch größer. 
Im Jahr 2017 besuchten 20% der Kinder mit Migrations-
hintergrund ein frühkindliches Bildungsangebot, während 
der Anteil der Kinder ohne Migrationshintergrund doppelt 
so hoch ist. Dieser Unterschied ist seit 2009 sogar noch 
größer geworden. Damals lag die Inanspruchnahmequote 
von unter 3-Jährigen mit Migrationshintergrund bei 11% 
und bei Kindern ohne Migrationshintergrund bei 25%. Da-

mit nutzen zwar mittlerweile mehr Kinder mit Migrations-
hintergrund frühkindliche Bildungsangebote, allerdings ist 
der Unterschied zu Kindern ohne Migrationshintergrund 
gestiegen.

Um diese Unterschiede im Zugang zu den Angebo-
ten hinsichtlich der Frage der Umsetzung des Rechts auf 
Nichtdiskriminierung bewerten zu können, ist die Analy-
se weiterer Datenquellen notwendig, die unter anderem 
darüber Auskunft geben, ob Familien mit Migrationshin-
tergrund bei der Vergabe des knappen Platzangebotes 
benachteiligt werden oder ob sie das freiwillige Angebote 
nicht nutzen möchten.

Fazit

Die Entwicklung eines Sets an Kinderrechte-Indikatoren 
scheint nur mit einem hohen Aufwand möglich zu sein, da 
eine Vielzahl an Schritten gegangen werden muss. Darü-
ber hinaus ist die gesamte Lebenssituation von Kindern 
angesprochen, sodass vielfältige Kompetenzen benötigt 
werden, um die treffendsten Indikatoren benennen zu kön-
nen. 

Sollen diese Indikatoren anschließend mit den entspre-
chenden Angaben gefüllt werden, bietet die KJH-Statistik 
einen Fundus an Ergebnissen, die dafür eingesetzt wer-
den können. So kann sie unter anderem einen Beitrag zur 
Darstellung der Verfügbarkeit und der Zugänglichkeit von 
Bildungsangeboten leisten. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, 
dass eine Vielzahl der benötigten Informationen zur Beur-
teilung der Umsetzung der Kinderrechte nur auf der Basis 
weiterer Quellen und Erhebungen erfolgen kann. Darüber 
hinaus könnte ein auf lange Sicht angelegtes Monitoring 
zugleich Anlass sein, weitere Merkmale aufzunehmen, um 
über die amtliche Statistik noch weitere Aussagen über die 
Umsetzung der Kinderrechte zu leisten. In der Summe ist 
die KJH-Statistik nicht aus einem Berichtswesen zur Um-
setzung der Kinderrechte wegzudenken, kann aber diese 
Aufgabe nicht ohne weitere Datenquellen erfüllen.

Christiane Meiner-Teubner/Sebastian Volberg
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Auslandsadoptionen 
auf neuem Tiefststand
Adoptionen sind aufgrund ih-
rer gravierenden Konsequen-
zen für politische, mediale 
und fachliche Diskussionen 
von besonderem Interesse. 
Im Jahr 2017 wurden 3.888 
Adoptionen vermittelt. Damit 
setzt sich eine seit dem Jahr 
2009 auf niedrigem Niveau 
stagnierende Entwicklung 
fort. Bei einer Unterscheidung 
der Adoptionen fällt jedoch 
auf, dass „Fremdadoptionen“, 
bei denen kein verwandt-
schaftliches oder Stiefeltern-
verhältnis besteht, und darun-
ter insbesondere solche, für 
die ein Kind zum Zweck der 
Adoption nach Deutschland 
geholt wurde, immer weiter 
zurückgegangen sind. Unter 
den 1.362 Fremdadoptionen 
im Jahr 2017 waren noch 175 
Auslandsadoptionen. Das 
entspricht einem neuen Tiefst-
stand. Die Zahl der Stiefkind- 
und Verwandtenadoptionen 
lag 2017 mit 2.526 leicht un-
ter dem Niveau des Vorjahres, 
allerdings ist die langfristige 
Tendenz seit dem Jahr 2009 
bei Stiefkindadoptionen leicht 
steigend.
(www.destatis.de >> 
Suche: Adoptionen)

Knapp 16.500 Sorgerechts-
entzüge bei insgesamt fast 
32.200 Maßnahmen der 
Familiengerichte
Für das Jahr 2017 weist die 
KJH-Statistik 32.181 familien-
gerichtliche Maßnahmen aus. 
Dabei handelt es sich in et-
was mehr als der Hälfte der 
Fälle (51%) um eine vollständi-
ge oder teilweise Entziehung 
der elterlichen Sorge im Sinne 
des § 1666 BGB. Bei den vom 
Familiengericht ausgespro-
chenen „Geboten“ oder „Ver-
boten“ sind auch etwa 9.000 
Auflagen zur Inanspruchnah-
me von Jugendhilfeleistungen 
dabei.
(www.destatis.de >> 
Suche: Sorgerechtsentzug)

AGJ-Ehrenpreis für Prof. 
Dr. Thomas Rauschenbach
Die Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) 
hat Ende September in Berlin 
ihren Ehrenpreis an den Lei-
ter des Forschungsverbun-
des DJI/TU Dortmund und 
der AKJStat sowie dem Direk-
tor des Deutschen Jugend-
institutes verliehen. Die AGJ 
vergibt den Preis in unregel-
mäßigen Abständen für ein 
außerordentliches Engage-
ment und besondere Ver-
dienste für die Kinder- und Ju-
gendhilfe. Die Rednerinnen 
beschrieben den Preisträger 
beim Festakt als Akteur zwi-
schen Wissenschaft, Praxis 
und Politik mit einem außeror-
dentlichen Gespür für die je-
weils aktuellen Themen ihrer 
Zeit. Damit hat Thomas Rau-
schenbach den Kinder- und 
Jugenhilfediskurs der letzten 
Jahrzehnte maßgeblich mit-
geprägt.
(www.agj.de)

Neue Ausgabe des „Da-
tenreport Frühe Hilfen“ 
Der in diesem Jahr erschiene-
ne „Datenreport Frühe Hilfen“ 
liefert ausgewählte Befun-
de aus Studien zur Entwick-
lung und Ausgestaltung von 
Frühen Hilfen, die das NZFH, 
der Forschungsverbund DJI/
TU Dortmund sowie andere 
Forscher/-innen durchgeführt 
haben. Zudem zeichnet er an-
hand von Auswertungen der 
KJH-Statistik nach, wie sich 
die Hilfen zur Erziehung für 
Familien mit Säuglingen und 
Kleinkindern entwickelt ha-
ben. Außerdem beschäftigt 
sich der Datenreport mit der 
Frage, wie Frühe Hilfen syste-
matisch erfasst werden kön-
nen, um sie zukünftig in der 
Planung, Steuerung und Sozi-
alberichterstattung angemes-
sen abbilden zu können.

Weitere Schwerpunkte sind 
die Lebenslagen von Famili-
en mit Säuglingen und Klein-
kindern, der Einsatz von Ge-

sundheitsfachkräften in den 
Frühen Hilfen, Zusammenhän-
ge von Frühen Hilfen und am-
bulanten Hilfen zur Erziehung 
sowie regionale Unterschiede 
bei der Einschätzung von Kin-
deswohlgefährdung und Hil-
febedarf durch Jugendämter. 
Ein Beitrag zur Evaluation der 
Frühen Hilfen in Österreich er-
weitert den empirischen Blick 
über die Landesgrenzen hin-
aus.

Der aktuelle Datenreport 
Frühe Hilfen steht im Inter-
net zur Verfügung. Die Druck-
fassung kann per E-Mail an 
order@bzga.de kostenfrei an-
gefordert werden. 
(www.fruehehilfen.de)

Fachtagung zum Bildungs-
bericht Ganztagsschule 
NRW 2018 am 04.12.2018
Am 04.12.2018 erscheint der 
6. Bildungsbericht Ganztags-
schule NRW. Zu diesem Anlass 
präsentiert der wissenschaft-
liche Kooperationsverbund 
der Bildungsberichterstattung 
Ganztagsschule NRW ausge-
wählte Ergebnisse aus der ak-
tuellen Erhebungswelle 2017/18 
auf einer Fachtagung im Wis-
senschaftspark Gelsenkirchen.

Vorgestellt werden u.a. 
grundlegende Befunde zum 
Ausbau, zum Personal und 
zur Finanzierung von Ganz-
tagsschulen in NRW. Zudem 
werden ausgewählte Themen 
in Foren näher in den Blick 
genommen, wie kommuna-
le Strategien im Umgang mit 
aktuellen ganztagsbezoge-
nen Herausforderungen, die 
Zusammenarbeit von Ganz-
tagsschulen und außerschuli-
schen Bildungsanbietern, die 
Potenziale der Ganztagsschu-
le zur Stärkung von Familien 
sowie individualisiertes Ler-
nen und Fördern in Lernzeiten 
der Sekundarstufe I. 

Nähere Informationen zum 
Programm und zur Anmeldung 
erhalten Sie unter: www.isa- 
muenster.de/veranstaltungen/
index.html

Statistische Ämter Neues aus der AKJStat und 
dem Forschungsverbund


